
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/12/13 85/13/0041
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37 impl;

AVG §45 Abs3 impl;

BAO §115 Abs2;

BAO §183 Abs4;

Rechtssatz

Zu den rechtlichen Schlußfolgerungen, die die Abgabenbehörde aus dem vom Abgabep<ichtigen in seiner

Vorhaltsbeantwortung bekanntgegebenen Sachverhalt gezogen hat, ist kein Parteiengehör zu geben.

Schlagworte

Parteiengehör Rechtliche BeurteilungParteiengehör Sachverständigengutachten
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